


Ihr Grundstück ist Bodendenkmal?
Sie haben von der Kreisverwaltung die Benachrichtigung erhalten, 
dass Ihr Grundstück ganz oder teilweise von einem archäologischen 
Denkmal berührt ist ? Dann sind auch Sie an der LandesArchäolo-
gie beteiligt: als Besitzer oder Verfügungsberechtigter eines Denk-
males sind Sie gesetzlich aufgefordert, es zu schützen und zu erhal-
ten – im Rahmen des Zumutbaren. Dabei ist natürlich die bisherige, 
rechtmäßig ausgeübte Nutzung auch weiterhin erlaubt. Nur wenn 
die Nutzung sich ändert, und damit großflächige und tiefreichende 
Erdeingriffe verbunden sind, muss eine Erlaubnis bei der Unteren 
Denkmalschutzbehörde eingeholt werden. Wenn Sie Ihr Grundstück 
nicht selber nutzen, ist die Weitergabe dieser Information an die 
Nutzer wichtig. Wenn Sie Ihr Grundstück verkaufen, müssen Sie auf 
den Denkmalstatus hinweisen und die Untere Denkmalschutzbehör-
de über den Besitzerwechsel unterrichten. Eigene Nachforschungen 
auf dem Grundstück sind nicht erlaubt, Funde melden Sie bitte den 
Behörden.
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